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Pflege

SPA-Gebiet
FFH-Gebiet
Naturschutzgebiet

Sonstiges

Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung
       Fachdaten © Bayerisches Landesamt für Umwelt

Innkraftwerk Egglfing-Obernberg
Pflegeplan Damm Egglfing
Pflegemaßnahmen 
Blatt 3 von 4

Einmalige Mahd Ende September/Anfang Oktober alle zwei Jahre 
auf wechselnden Teilflächen (100m Abschnitte)
(Pflege Gewässerbegleitende Hochstaudenbestände)

Flusskilometer Inn
Flurstücksgrenzen123/4

48,2
%g

Untersuchungsgebiet
Sickergraben

Schutzgebiete
Gemeindegrenze

Mahd zweimal pro Jahr, bei Bedarf Entfernen von Gehölzaufkommen
Entwicklungspflege zu artenreichen Wiesen auf bisherigen 
Gehölzflächen, Mahd in den ersten zwei Entwicklungsjahren nach 
Bedarf (ökologisch Baubegleitung)

Mahd zweimal pro Jahr: erste Mahd in der ersten Junihälfte und 
jährlicher Wechsel der Herbstmahd zwischen Mahd in der zweiten 
Augusthälfte und Mahd in der zweiten Oktoberhälfte

Mahd in der ersten Junihälfte und zweiten Septemberhälfte

Mahd in der ersten Junihälfte und zweiten Augusthälfte
Belassen von wandernden Brachstreifen auf 10-20% der Fläche

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

Mahd zweimal pro Jahr, Mähgut abfahren (Glatthaferwiesen) Mahd zweimal pro Jahr, zweite Mahd alle zwei Jahre später,  Mähgut abfahren
Mahd in der ersten Junihälfte und in der zweiten Augusthälfte

Mahd dreimal pro Jahr, Abfuhr des Mähguts 
(neophytenreiche Bestände)Mahd alle zwei Jahre auf jährlich wechselnden Teilflächen, Mähgut abfahren

_̂ Alle drei Jahre bei erster Mahd in wandernden Brachestreifen einbeziehen
Sonstige Pflegeanforderungen

Mahd Ende Mai, Ende Juli sowie Ende August

Mahd einmal pro Jahr, Mähgut abfahren
Einmalige Mahd Mitte August (Pflege Halbtrockenrasen)

- Mahd von 50% der Säume in zweijährigem Wechsel auf
  räumlich verschiedenen Saumabschnitten (alternierende Turnusmahd)
  zusammen mit der Wiesenherbstmahd 
- Abfuhr des Mähgutes

Entwicklung und Pflege von artenreichen Säumen und 
Hochstaudenfluren an den künftigen Gehölzrändern auf der 
landseitigen Dammböschung (ohne Darstellung)

Eingriffsbereich geplantes Umgehungsgewässer


